
Beilage 
 
 

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Nürnberg-Herpersdorf 
Geschäftsordnung Regiebetrieb STEM Herpersdorf 

 
 
 

Gutachten 
 

des Stadtplanungsausschusses 
vom 08.12.2005 

 
öffentlicher Teil 

 
Einstimmig beschlossen 

 

I. Der Stadtplanungsauschuss empfiehlt dem Stadtrat die Änderung von Nr. 5. 3 
Gescho-RB-STEM-Herpersdorf wie folgt zu beschließen: 
 
„ 

5.3 Der Stadtplanungsausschuss entscheidet als beschließender Aus-
schuss über alle Angelegenheiten des Regiebetriebes STEM Her-
persdorf, soweit nicht die Leitung des Regiebetriebes STEM Her-
persdorf (4), der Stadtrat (6) oder der Oberbürgermeister (7) zu-
ständig sind, insbesondere über:  

. 

. 

. 

7. die Vergabe von Lieferungen und Leistungen, wenn der Wert 
150.000,-- € (VOL und VOF) bzw. 250.000 € (VOB) und bei 
besonderen Leistungen 100.000,-- € übersteigt (bei Nach-
tragsangeboten und Auftragsänderungen gelten die selben 
Wertgrenzen);                                                                      

„ 
 
 

II. Referat VI/Stadtratssitzung 
 
 
 

Der Vorsitzende: 
       gez. Dr. Maly 
 
 
 
 
 
 
Der Referent: Die Schriftführerin: 
gez. Baumann gez. Reuter 


